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SAFETY LETTER STANDARDISIERTE REGELN IM LUFTRAUM – SERA Nr. 16, Dezember 2014



WAS ÄNDERT SICH? Im Jahr 2009 wurde die europäische Flugsicherungsagentur EUROCONTROL von der europäischen Kommission beauftragt, standardisierte europäische Luftverkehrsregeln zu entwickeln. Mit diesen „Standardised European Rules of the Air (SERA)“ werden die teilweise unterschiedlichen nationalen Luftverkehrsregeln und die zugehörigen Flugsicherungsvorschriften abgelöst und durch einheitliche europäische Vorschriften ersetzt.



Um es vorweg zu nehmen, mit der Einführung von SERA ändert sich für die Luftfahrer nicht viel, aber einiges, und die allgemein bekannten Luftfahrtregeln bleiben erhalten. Denn SERA ebenso wie die deutschen Luftverkehrsvorschriften sind weitestgehend im Einklang mit den ICAO-Standards, hier insbesondere mit den ICAO Anhängen 2 „Rules of the Air“ und Annex 11 „Air Traffic Services“. So entspricht auf den ersten Blick die SERA-Verordnung in großen Teilen der (bislang gültigen) deutschen Luftverkehrsordnung (LuftVO) und der Verordnung über die Durchführung der Flugsicherung (FSBetrV).



Das neue Regelwerk, kurz SERA genannt, wurde bereits 2012 als „Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung“ veröffentlicht. Die Verordnung ist in allen Teilen rechtsverbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat, ab dem 5. Dezember 2014 nun auch in Deutschland. Die derzeitige Luftverkehrsordnung muss an die SERA-Verordnung angepasst werden und wird demnächst in einer Neufassung veröffentlicht.



Die Tatsache, dass sich SERA in großen Teilen an ICAO hält, führt unweigerlich dazu, dass sich einige bislang nur auf nationaler Ebene verordnete Regeln nicht wiederfinden, wie z.B. die Mindesthöhe von 2.000 ft für Überlandflüge mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen. Mit der rechtskräftigen Einführung von SERA in Deutschland ist es also nicht möglich, die LuftVO komplett abzuschaffen. Deshalb wird voraussichtlich Anfang 2015 eine neue LuftVO in Kraft treten, die man als (nationale) Ergänzung zur europäischen SERAVerordnung betrachten muss. Mehr noch, in der neuen LuftVO wird in mehreren Paragraphen unmittelbar Bezug auf SERA genommen. Den Luftfahrern bleibt in Zukunft nichts anderes übrig, sowohl SERA als auch die LuftVO zu studieren, um sich über die in Deutschland gültigen Vorschriften und Regeln zum Luftverkehr zu informieren.
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Die Verordnung zu SERA besteht aus 11 Artikeln, dem Anhang „Luftverkehrsregeln“ sowie 5 Anlagen. Nach Artikel 1 gilt die Verordnung im Bereich der Europäischen Union, für Luftraumnutzer und Luftfahrzeuge, aber auch für die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, Flugsicherungsorganisationen und das betreffende am Flugbetrieb beteiligte Personal. Der Anhang „Luftverkehrsregeln“ enthält unter SERA.1001 bis SERA.6005 die eigentlichen Luftverkehrsvorschriften wie sie auch in der bislang gültigen LuftVO in ähnlicher Form zu finden waren. Die nachfolgenden Ausführungen nennen die wesentlichen Änderungen und beziehen sich hauptsächlich auf den ersten Teil der SERA-Verordnung sowie der ergänzenden Bestimmungen in der neuen LuftVO (Entwurf); auf die weiteren Abschnitte ab SERA.7001 zu Flugsicherungsdiensten wird nicht eingegangen.



DEFINITION „NACHT“ SERA Artikel 2, § 2 LuftVO (Entwurf)



In der SERA-Verordnung wird die Nacht wie folgt definiert: „Nacht: die Stunden zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung. Die bürgerliche Dämmerung endet am Abend und beginnt am Morgen, wenn sich die Mitte der Sonnenscheibe 6 ° unter dem Horizont befindet.“ Für Deutschland soll gemäß § 2 LuftVO (Entwurf) weiterhin die Nacht als „Zeitraum zwischen einer halben Stunde nach Sonnenuntergang und einer halben Stunde vor Sonnenaufgang“ festgelegt bleiben. Da europäisches Recht über nationalem Recht steht, bleibt abzuwarten, welche Nachtdefinition letztlich in Deutschland Anwendung finden wird.



PROBLEMATISCHER KONSUM PSYCHOAKTIVER SUBSTANZEN SERA.2020, § 4 LuftVO (Entwurf)



SERA.2020: Eine Person, deren Funktion für die Flugsicherheit von kritischer Bedeutung ist (sicherheitsrelevantes Personal), darf diese Funktion nicht ausüben, während sie sich unter dem Einfluss einer psychoaktiven Substanz befindet, durch die die menschliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Den betreffenden
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Personen ist der problematische Konsum solcher Substanzen in jeglicher Form untersagt. Diese Vorschrift wird durch § 4 LuftVO (Entwurf) ergänzt: Darüber hinaus „darf kein Luftfahrzeug führen und nicht als anderes Besatzungsmitglied tätig sein, wer infolge geistiger oder körperlicher Beeinträchtigungen in der Wahrnehmung der Aufgaben als Führer eines Luftfahrzeugs oder sonst als Mitglied der Besatzung eingeschränkt ist.“



VFR-MINDESTHÖHEN SERA.3105 und 5005, § 13 und 40 LuftVO (Entwurf)



SERA enthält die bekannten Mindesthöhen für VFRFlüge von 1.000 ft (600 m Abstand zu Hindernissen) über bewohntem Gebiet und 500 ft (150 m Abstand zu Hindernissen) über unbewohntem Gebiet. Zusätzlich muss in Deutschland bei Überlandflügen mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen eine Höhe von mindestens 2.000 ft über Grund oder Wasser eingehalten werden (§ 40 LuftVO (Entwurf)). Weiterhin gilt die allgemeine Regel, dass mindestens so hoch geflogen werden muss, dass über Städten, anderen dicht besiedelten Gebieten und Menschenansammlungen im Freien in einer Höhe geflogen werden muss, die im Falle einer Notlage eine Landung ohne ungebührende Gefährdung von Personen oder Sachen am Boden erlaubt. Die Werte 500 ft, 1.000 ft und 2.000 ft sind also weiterhin nur Mindestwerte. Dies sollte jedem Piloten bewusst sein.



VON LUFTFAHRZEUGEN ZU FÜHRENDE LICHTER SERA.3215



Gemäß SERA müssen Positionslichter bei im Betrieb befindlichen Luftfahrzeugen nachts geführt werden. Bislang galt in Deutschland der Zeitraum von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang.



FLUGPLANABGABE SERA.4001, § 30 LuftVO (Entwurf), NfL 1-252-14



Zusätzlich zu den bislang bekannten Fällen, in denen ein Flugplan abzugeben ist, wurde nun ein weiterer Punkt hinzugenommen: Ein Flugplan ist vor der Durchführung eines Fluges oder Flugabschnitts, der der Flug-
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verkehrskontrolle unterliegt, aufzugeben. Danach muss ein Flugplan also auch bei einem VFR-Durchflug durch eine Kontrollzone oder Luftraum C und D aufgegeben werden. Hierzu erklärt SERA.4001: Der Begriff „Flugplan“ wird verwendet sowohl zur Bezeichnung der vollständigen Informationen über alle Punkte der Flugplanbeschreibung, die die gesamte Flugstrecke abdecken, als auch zur Bezeichnung der beschränkten Informationen, die unter anderem zu übermitteln sind, um eine Freigabe für einen kleinen Flugabschnitt, beispielsweise einer Luftstraße oder für Start oder Landung auf einem kontrollierten Flugplatz, enthalten.



ANGABEN BEI FLUGPLANÄNDERUNGEN



Im NfL 1-252-14 (Flugpläne) wird dieser Sachverhalt noch genauer beschrieben: Ein Flugplan kann auch in der Luft aufgegeben werden und kann beschränkte Informationen enthalten, die ausschließlich dem Flugverkehrsdienst zu übermitteln sind, um eine Freigabe für einen kleinen Flugabschnitt, beispielsweise das Kreuzen einer Kontrollzone, zu erhalten.



VFR-MINDESTSICHTWETTERBEDINGUNGEN



In der Praxis ändert sich also gegenüber der bislang geltenden Regelung nichts. Eine Freigabe für einen VFR-Durchflug durch eine Kontrollzone oder einen Luftraum C oder D kann weiterhin während des Fluges angefordert werden, auch wenn nun per Definition die vom Piloten zu übermittelnden Informationen unter dem Begriff „Flugplan“ fallen.



FLUGPLANABGABE WÄHREND DES FLUGES SERA.4001, § 30 LuftVO (Entwurf), NfL 1-252-14



Flugpläne sollten (wie üblich) vor dem Abflug bei einer Flugverkehrsdienst-Meldestelle (z.B. AIS) aufgegeben werden, können aber auch während des Fluges der zuständigen Flugverkehrsdienststelle übermittelt werden. Die Möglichkeit, einen Flugplan in der Luft zu „filen“ (AFIL FPL), z.B. um von VFR zu IFR zu wechseln, war bislang in Deutschland kaum möglich. Mit SERA und der hierzu geänderten Bekanntmachung zu Flugplänen (NfL 1-252-14) ist dies ab 5. Dezember 2014 nun auch hier möglich, selbst für einen Flug ins Ausland. Wird der Auslandsflugplan in der Luft aufgegeben, so muss dies so rechtzeitig erfolgen, dass ihn die zuständige Flugverkehrsdienststelle mindestens 10 Minuten vor dem Zeitpunkt erhält, zu dem das Luftfahrzeug voraussichtlich den geplanten Einflugpunkt erreicht.
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SERA.4015



Es gilt weiterhin, dass Änderungen von im Flugplan angegebenen Daten der zuständigen Flugverkehrsdienststelle zu übermitteln sind. Hinzu kommt nun, dass Informationen, die vor dem Abflug bezüglich der kraftstoffbedingten Höchstflugdauer oder der Gesamtzahl der Personen an Bord übermittelt wurden und zum Abflugzeitpunkt nicht stimmen, eine erhebliche Flugplanänderung darstellen und daher ebenfalls zu übermitteln sind.



SERA.5001, 5005, § 43 LuftVO (Entwurf), NfL 1-244-14



Luftraum D (CTR) Bislang war in Kontrollzonen ein Flug frei von Wolken erlaubt. Gemäß SERA gilt nun ein Abstand von Wolken von 1.500 m horizontal und 1.000 ft vertikal. Zusätzlich gilt wie bisher: Flugsicht/Bodensicht 5 km, Hauptwolkenuntergrenze 1.500 ft. Luftraum E Bislang galt im Luftraum E unter 10.000 ft eine Flugsicht von 8 km. Gemäß SERA gilt nun eine Flugsicht von 5 km. Luftraum G Bislang galt im Luftraum G: frei von Wolken, Erdsicht, Flugsicht: 1.500 m (Hubschrauber 800 m). Gemäß SERA und LuftVO (Entwurf) gilt nun: In/unter 3.000 ft MSL oder 1.000 ft AGL: frei von Wolken, Erdsicht, Flugsicht 1.500 m (Hubschrauber 800 m), bei max. 140 kt IAS. Oberhalb 3.000 ft MSL oder 1.000 ft AGL: Abstand von Wolken von 1.500 m horizontal und 1.000 ft vertikal, Flugsicht 5 km.



VFR-FLÜGE ÜBER WOLKENDECKEN SERA.5001



Der bisherige § 32 LuftVO „Flüge nach Sichtflugregeln über Wolkendecken“ wird mit der neuen Bekanntmachung der LuftVO entfallen. Es gelten also auch für VFR-Flüge über Wolkendecken die in SERA genannten Mindest-Sichtwetterbedingungen für Flugsicht und Abstand von Wolken in den verschiedenen Luftraumklassen. Der frühere Hinweis, dass der Anflug zum
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Zielflugplatz einschließlich Landung bei Flugverhältnissen erfolgen muss, bei denen nach Sichtflugregeln geflogen werden kann, entfällt. Er macht in der Tat auch keinen Sinn, da ein VFR-Flug in jedem Fall nur dann durchgeführt werden kann, wenn die entsprechenden Sichtwetterbedingungen herrschen.



maximal 140 kt IAS begrenzt, so dass anderer Verkehr und Hindernisse rechtzeitig erkannt werden können, um Zusammenstöße zu vermeiden. Sonder-VFR-Flüge sind in Deutschland bei Tag und Nacht erlaubt.



VFR-FLÜGE OBERHALB FL 195 VFR-FLÜGE BEI NACHT SERA.5005, 8001, 8005, § 39 LuftVO (Entwurf), NfL 1-249-14



Für die Durchführung von VFR-Flügen bei Nacht gelten weiterhin die gleichen Mindest-Sichtwetterbedingungen (Flugsicht, Abstand von Wolken) wie am Tag, allerdings darf nach SERA die Hauptwolkenuntergrenze nicht unter 1.500 ft liegen. In und unter 3.000 ft MSL oder 1.000 ft AGL (maßgebend ist der höhere Wert) muss der Pilot ununterbrochen Erdsicht haben. Für Hubschrauber gilt im Luftraum G in und unter 3.000 ft MSL bzw. 1.000 ft AGL eine Flugsicht von 3 km, sofern der Pilot ununterbrochene Erdsicht hat und mit einer Geschwindigkeit geflogen wird, die zulässt, dass anderer Verkehr und Hindernisse rechtzeitig genug erkannt werden, um Zusammenstöße zu vermeiden. Ist vom Staat keine Mindestflughöhe festgelegt, so gilt als Mindestflughöhe für VFR-Nachtflüge eine Höhe von mindestens 1.000 ft über dem höchsten Hindernis in einem Umkreis von 8 km um das Luftfahrzeug. Weiterhin ist, wenn der VFR-Nachtflug über die Umgebung eines Flugplatzes hinausgeht, ein Flugplan aufzugeben. Allerdings unterliegt der Nachtflug nicht der Flugverkehrskontrolle. Damit ist keine Freigabe erforderlich, und für den Fluglotsen besteht keine Staffelungsverpflichtung in den Lufträumen D und E. Jedoch ist Funkkontakt mit einem Flugverkehrsdienst (Fluginformationsdienst, Flugverkehrskontrollstelle) aufzunehmen.



SERA.5005, § 37 LuftVO (Entwurf)



Oberhalb FL 195 dürfen VFR-Flüge nur durchgeführt werden, wenn sie von der zuständigen Behörde genehmigt werden. In Deutschland ist dies das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung.



LUFTRAUMKLASSIFIZIERUNG SERA.6001, 6005, § 18 LuftVO (Entwurf), AIC VFR 03/2014



Luftraum F Gemäß SERA ist die Einrichtung eines Luftraums F nur als Übergangsmaßnahme anzusehen, bis diese Klasse durch eine andere Klasse ersetzt werden kann. In Deutschland wird der Luftraum Klasse F zum 11. Dezember 2014 (AIRAC Datum) abgeschafft und durch RMZ ersetzt. Zone mit Funkkommunikationspflicht (RMZ) Mit SERA wird ein neues Luftraumelement eingeführt, das es in dieser Form bislang noch nicht in Deutschland gab, die Zone mit Funkkommunikationspflicht (Radio Mandatory Zone, RMZ). In der RMZ müssen Luftfahrzeuge dauernde Hörbereitschaft auf dem entsprechenden Kanal für den Flugfunk-Sprechfunkverkehr aufrechterhalten und erforderlichenfalls eine ZweiwegFunkverbindung herstellen, sofern nicht abweichende Bestimmungen eingehalten werden, die für den betreffenden Luftraum von der Flugsicherungsorganisation vorgeschrieben sind. Örtliche Ausnahmeregelungen können durch die zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder festgelegt werden. Vor dem Einflug in eine



SONDER-VFR-FLÜGE SERA.5010, NfL 1-250-14



Bislang galt für Sonder-VFR-Flüge in Kontrollzonen: frei von Wolken, Bodensicht und Flugsicht 1.500 m (Hubschrauber 800 m), Hauptwolkenuntergrenze 500 ft. Gemäß SERA gilt nun eine höhere Hauptwolkenuntergrenze von 600 ft. Die Geschwindigkeit ist auf
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Beispiel für die Darstellung einer RMZ auf der ICAO-Karte (Nicht für navigatorische Zwecke geeignet)
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RMZ hat der Pilot auf dem entsprechenden Funkkommunikationskanal eine Erstmeldung zu machen, die die Kennung der gerufenen Station, das Rufzeichen, das Luftfahrzeugmuster, den Standort, die Höhe, die Flugabsichten und andere, von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Informationen enthält.



erhalten auf Anforderung Fluginformationsdienst. Alle IFR-Flüge müssen in der Lage sein, eine FlugfunkSprechfunkverbindung herzustellen. Es gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 250 kt IAS unterhalb 10.000 ft MSL. Eine Flugverkehrskontrollfreigabe ist nicht erforderlich.



In Deutschland wird das Modell der RMZ am 11. Dezember 2014 eingeführt bei gleichzeitiger Abschaffung des Luftraums F. Bislang wurde der im unkontrollierten Luftraum stattfindende IFR-Flugbetrieb an kleineren Flugplätzen durch Luftraum F geschützt. Dieser Schutz wird nun durch die Einrichtung von RMZ gewährleistet. Dazu wird oberhalb der betroffenen Flugplätze der kontrollierte Luftraum E auf 1.000 ft AGL abgesenkt und unterhalb jeweils eine RMZ (bis zum Boden) eingerichtet.



In Deutschland wird aus Sicherheitsgründen von dieser Regelung bis auf weiteres kein Gebrauch gemacht werden. IFR Flüge im Luftraum G sind daher bis auf weiteres nur auf durch eine Durchführungsverordnung festgelegten IFR-Verfahren (und durch RMZ geschützten Lufträumen) zulässig.



Für das Kreuzen einer RMZ muss der VFR-Pilot lediglich vorher Funkkontakt auf der entsprechenden Frequenz (Info) aufnehmen und Standort, Flughöhe und Flugabsichten nennen. Während des Fluges ist dauernde Hörbereitschaft aufrechtzuerhalten und der Ausflug aus der RMZ zu melden. Sofern seitens der gerufenen Bodenfunkstelle (Info) keine Antwort erfolgen sollte, kann der Flug durch die RMZ trotzdem mit Aufrechterhaltung der Hörbereitschaft fortgesetzt werden. Die Sprechfunkmeldungen sind auch für den Fall abzugeben, dass seitens der Bodenfunkstelle keine Antwort erfolgt. Neben der Möglichkeit der Erteilung von gezielten Verkehrsinformationen durch die Info-Stelle des Flugplatzes erhalten somit auch die in diesem Luftraumbereich befindlichen Piloten direkt auf Basis der einzelnen Meldungen Hinweise über anderen Verkehr. Die Sprechgruppen für die RMZ werden im Luftfahrthandbuch Deutschland veröffentlicht. Örtliche Ausnahmereglungen (z.B. für in der RMZ liegende VFR-Flugplätze oder Luftsportgelände) können durch die zuständigen Luftfahrtbehörden der Länder festgelegt werden. Achtung: Für das hier beschriebene RMZ Modell gelten weiterhin die Sichtwetterbedingungen für Luftraum G.



IFR-FLÜGE IM LUFTRAUM G SERA.5025, NfL 1-245-14



Gemäß SERA dürfen IFR-Flüge auch im unkontrollierten Luftraum Klasse G durchgeführt werden und
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ALLEIN SERA REICHT NICHT In einigen Staaten Europas wurde die SERA-Verordnung bereits in 2013 eingeführt. Zum 5. Dezember 2014 gilt sie nun EU-weit. Damit kommt Europa einen Schritt weiter in der Harmonisierung der Luftverkehrsregeln im europäischen Luftraum. Allerdings lässt SERA an vielen Stellen zu, dass die nationalen Luftfahrtbehörden weiterhin zu bestimmten Sachverhalten eigene bzw. zusätzliche Regelungen erlassen können. Davon macht zumindest Deutschland mit der neuen Luftverkehrsordnung und mehreren Bekanntmachungen dazu Gebrauch. Dies wird in ähnlicher Form auch in anderen europäischen Staaten der Fall sein. Als Pilot, insbesondere als VFR-Pilot, wird man sich nicht allein auf die SERA-Verordnung „verlassen“ können. Wer sicher und vorschriftsmäßig durch den europäischen Luftraum fliegen möchte, muss also weiterhin die nationalen Vorschriften des jeweiligen Staates kennen und beachten. Dies gilt nicht nur für deutsche Piloten im Ausland, sondern genauso auch für ausländische Piloten in Deutschland. Hinzu kommt, dass nicht alle SERA-Regeln angewandt werden müssen. Das gilt in ähnlicher Form auch für die ICAO-Standards. So bleibt es dem einzelnen Staat überlassen, ob er z.B. VFR-Flüge bei Nacht erlaubt, oder, wie nun in Deutschland, weiterhin IFR-Flüge im unkontrollierten Luftraum G nur auf festgelegten und durch eine Verordnung veröffentlichten Strecken zulässt. Für Piloten gilt weiterhin, dass sie sich vor Beginn eines Fluges mit allen verfügbaren Informationen, die für den beabsichtigten Flug von Belang sind, vertraut zu machen haben (SERA.2010, b)



www.aopa.de 26.11.14 14:17



DIE WICHTIGSTEN PUBLIKATIONEN ZU SERA Verordnungen „Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. September 2012“ (SERA), Amtsblatt der Europäischen Union I 281/1 vom 13.10.2012 „Verordnung zur Umsetzung und Ergänzung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienst und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung von Durchführungsvorschriften vom …“ (LuftVO neu). Diese Verordnung liegt im Entwurf vor und wird voraussichtlich Anfang 2015 veröffentlicht werden.



Bekanntmachungen „Bekanntmachung über die Einrichtung von Lufträumen mit vorgeschriebener Funkkommunikationspflicht (Radio Mandatory Zone – RMZ)“, NfL 1-240-14 vom 22. Okt. 2014 „Aufhebung der Festlegung niedrigerer Mindestwerte für Flugsicht, Abstand von Wolken, Bodensicht und Hauptwolkenuntergrenze für Flüge nach Sichtflugregeln in Kontrollzonen“, NfL 1-244-14 vom 22. Okt. 2014



„Durchführung von Flügen nach Sichtflugregeln bei Nacht“, NfL 1-249-14 vom 22. Okt. 2014 „Durchführung von Sonderflügen nach Sichtflugregeln in Kontrollzonen bei Nacht“, NfL 1-250-14 vom 22. Okt. 2014 „Bekanntmachung über die Sprechfunkverfahren“, NfL 1-251-14 vom 22. Oktober 2014 „Bekanntmachung von Einzelheiten über Begriff, Arten, Inhalt, Form, Abgabe, Annahme, Änderung und Aufhebung von Flugplänen”, NfL 1-252-14 vom 22. Okt. 2014 „Bekanntmachung über Flugbetrieb nach Instrumentenflugregeln im Luftraum der Klasse G“, NfL 1-293-14 vom 17. Nov. 2014



Aeronautical Information Circular (AIC) AIC VFR 01, 17 APR 14 „Zukünftiger IFR-Flugbetrieb an unkontrollierten Flugplätzen – Einrichtung von Radio Mandatory Zones (RMZ)“ AIC VFR 03, 27 NOV 14 „Einrichtung von Radio Mandatory Zones (RMZ)“



„Staffelung“ , NfL 1-246-14 vom 22. Okt. 2014 „Bekanntmachung über die Festlegung von Bedingungen für die Durchführung von Formationsflügen“, NfL 1-248-14 vom 22. Okt. 2014



AIC IFR 09, 16 OCT 2014, „Änderung luftrechtlicher Vorschriften zum 05 Dec 2014 aufgrund der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 („SERA-Verordnung“)“



Publikation zu SERA siehe auch www.aopa.de, Rubrik „Publikationen/SERA“ und www.dfs.de, Rubrik „Services/Customer Relations/SERA“. Autor: Jürgen Mies Bildnachweis: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (2), virtua 73 – Fotolia.com (1)



Haftungsausschluss: Die Informationen und Daten in diesem AOPA Safety Letter sind vom Autor und der AOPA-Germany sorgfältig erwogen und geprüft. Dennoch kann eine Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. von AOPA-Germany und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
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Wetterberater persÃ¶nlich anrufen (kostenpflichtig). Telefon- ... dem VFReBulletin (kostenlose Registrierung Ã¼ber www. dfs-ais.de ... spezielle App. NOTAM ...
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zu, wie z.B. übermäßiger Lärm in der Flugzeugkabine, hohe Lufttemperatur, geringere Sauerstoffversorgung in großen Höhen, kann die Leistungsfähigkeit so stark beeinflusst werden ... Schlaf, weitgehender Verzicht auf Alkohol und Nikotin,.
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licher Sinkrate (Continuous Descent Final Approach,. CDFA), dem .... Cut Fuel) oder einem Gemisch dieser Kraftstoffarten betankt werden, wenn FluggÃ¤ste ...
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safety letter - AOPA - Germany 

nisse (z.B. Berge, BÃ¤ume) zusÃ¤tzlich eingeschrÃ¤nkt. Umso mehr ist eine ... lÃ¤nger anhaltendem Regen rutschig und weich werden. Die Gefahr besteht durchaus, ...
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safety letter - AOPA - Germany 

vereisen, befindet man sich in einer akuten Not- lage: â€¢ ZÃ¶gern .... AOPA-Germany e.V.. AuÃŸerhalb ... am Propeller kÃ¶nnen helfen, Leistungsabfall zu vermeiden.
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safety letter - AOPA - Germany 

FÃ¼r den weiteren Steigflug auf die ReiseflughÃ¶he (Cruising. Level) wird gemÃ¤ÃŸ Flughandbuch meist eine hÃ¶here. Geschwindigkeit als VY empfohlen, nicht nur ...
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safety letter - AOPA - Germany 

PBN (RNAV/RNP) www.aopa.de von Funknavigationsanlagen konventionell oder aus- schlieÃŸlich mit RNAV-Wegpunkten (Waypoints, WPT) festgelegt. Wegpunkte, die eine KursÃ¤nderung markieren, kÃ¶nnen je nach Erfordernis als Fly-over- oder als Fly-by-Way- po
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safety letter - AOPA - Germany 

ohne innezuhalten und das Auge auf etwas zu fokus- sieren, ist praktisch nutzlos. Genauso nutzlos ist es, wenn der Pilot lange Zeit nur auf einen Fleck starrt.
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safety letter - AOPA - Germany 

30.06.2015 - und den Luftfahrern im Rahmen der Flugberatung bei. AIS als Pre-Flight ... München FIR EDMM. Österreich: ..... HR Stunden (Hours). HX keine ...
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safety letter - AOPA - Germany 

Navigation Performance, RNP) wird von. ICAO unter dem Begriff â€žPerformance-based. Navigation (PBN)â€œ zusammengefasst. Im PBN-Manual der ICAO (Doc ...
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safety letter - AOPA - Germany 

zwei Stunden nach dem Tagesmaximum der Tempera- tur bis in die frÃ¼hen .... Wolkenelemente in diesen Teilen lassen eine Dreh- bewegung erkennen,.
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safety letter - AOPA - Germany 

15 Â°C. Mit zunehmender HÃ¶he geht man von einer be- stimmten ... allen mehr bewusst, wie die verschiedenen .... dann unter UmstÃ¤nden geringeren FlughÃ¶he zu beach- ten. Hierzu gibt ... aktuelle Temperatur um 5 Â°C geringer als die entspre-.
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International Council 01 - AOPA - Germany 

lBAN/BIC. DE05 5065 2124 0033 002i 48. HELADEFlSLS. Postbank Frankfurt. KontuNr. 972 909 07. BLZ 500 100 80. lBAN/BIC. 0E75 5001 0060 0097 2900 07.
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International Council 01 - AOPA - Germany 

Dezernat 26 Luftverkehr. Flugplatz Bonn-Hangelar ... seitlichen Ausdehnung von jeweils 150 m seit/ich der Platzrundenlinie zugrunde. â€œ Memher Assuciafions ...
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Ministerium für Bauen, Wohnen - AOPA - Germany 

Ministerium für Bauen Wohnenx Stadtentwicklung und Verkehr g des Landes ... Die Behörde hat hierbei u. a. das geforderte Leistungsvermögen von ““".
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Neue Wartungsvorschriften verÃ¶ffentlicht - AOPA - Germany 

16.08.2015 - aktuelle GPS-Konstellation in einem Rechner nachge- ..... die auch angemeldet sind (eine Extra Anmeldung ist wegen der Versicherung notwendig). Name ... Monaten ebenfalls eine Online-Umfrage durchgefÃ¼hrt, die wichti-.
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6. konferenz der allgemeinen, regionalen und ... - AOPA - Germany 

05.04.2016 - April tagt die Konferenz der Allgemeinen, Regionalen und GeschÃ¤ftsluftfahrt nun zum sechsten Mal auf dem Flug- platz SchÃ¶nhagen.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - dass man national umso mehr Personal abbauen kÃ¶nnte, je ...... flugzeuge eine FÃ¼lle von Innovationen und neuen Produkten zu sehen war.
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Die GA Road Map der EASA - AOPA - Germany 

10.06.2015 - Schäden • Technische Beratung • Unfallanalysen. Internet: ...... Verfügung (AVBL) bei München Fluginformation, Höhe .... hR Stunden (Hours).
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - â€žUATâ€œ eingesetzt, einer im Vergleich zu Mode S ...... 2. die Zweitbewertung erfolgt durch die ACG gratis und es gibt gute .... Konto: 330 021 48.
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Endlich wieder Klarheit bei Selbstkosten- und ... - AOPA - Germany 

27.08.2014 - einen nachvollziehbaren Vorteil erbringen mÃ¼s- sen, ist ein ..... gelt oder sonstige geldwerte Leistungen durchgefÃ¼hrten Flug kurzer. Dauer, der ...
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Letter 

Dear Family,. During the next few weeks, our math class will be learning to estimate and solve addition and subtraction
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GERMANY 

3rd worldwide - May 2016. EXECUTIVE ... MAY. 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 14. 15 16 17 18 19 20 21. 22 23 24 25 26 27 28. 29 30 31 1 2 3 ..... Martin Boehm.
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GERMANY 

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (TUM). 125. 87,48. FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH. (FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH). 91.










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














